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Abrechnungstipp GOÄ – Änderungen in der UV-
GOÄ. 

Die Ständige Gebührenkommission nach § 52 des 
Vertrages Ärzte/ Unfallversicherungsträger hat Ände-
rungen an der UV-GOÄ vorgenommen. Hierzu möchten
wir Ihnen folgende Hinweise geben. 
Zur Vermeidung von Abrechnungsschwierigkeiten wird 
eine Nr. 6 a (umfassende Untersuchung) aufgenom-
men. Diese ist mit Begründung (z.B. Versorgung 
Schwerstverletzter) neben Besuchsleistungen, die eine 
Beratungs- und Untersuchungsleistung beinhalten, 
berechnungsfähig. Die Leistung wird im Rahmen der 
allgemeinen Heilbehandlung mit 8,29 €, bei be-
sonderer Heilbehandlung mit 10,31 € vergütet.
Gleichzeitig ist als Folgeänderung die 2. Anmerkung 
nach der Leistung Nr. 50 e redaktionell angepasst 
worden.  

Die Leistungslegende der Nr. 195 ist auf Übersen-
dung von Röntgenaufnahmen – auch bei digitaler Ab-
speicherung auf CD/ DVD erweitert worden. 

Die Nr. 2353 (Metallentfernung aus kleinen Röhren-
knochen) ist neu gefasst und bewertet sowie dem 
Katalog Nr. 444 der Leistungen zum ambulanten Ope-
rieren zugeordnet worden. Somit wird die Vergütung 
bei besonderer Heilbehandlung von zur Zeit 15,89 € 
auf 121,51 € bei ambulant durchgeführten Operatio-
nen angehoben. Gleichzeitig wird die Stellschrauben-
entfernung aus großen Röhrenknochen der Nr. 2353 
zugeordnet.  
(Quelle: Deutsches Ärzteblatt, Heft 22, Juni 2007, S.
B 1426) 

Falls Sie Fragen zu den Abrechnungstipps haben, steht 
Ihnen Frau Bärbel Roscher mittwochs und donnerstags 
unter 089/89 60 10 42 oder generell unter 
b.roscher@aev.de zur Verfügung. 

Abrechnungstipp GOZ – Dokumentation bei den 
Ziffern 800 – 810 nicht vergessen! 

Die Abrechnung der funktionsanalytischen Leistun-
gen wird leider immer wieder vernachlässigt. Durch 
mangelnde Dokumentation wird gerade die Ziffer 801 
GOZ für die Bissnahme nicht in Ansatz gebracht. Bitte 
vergessen Sie nicht, dass diese Position pro Biss-
nahme abgerechnet werden kann. Für den Ansatz der 
Ziffer genügt beispielsweise ein Wachsbiss oder 
Quetschbiss.  
Wenn Sie Fragen zu den GOZ-Abrechnungstipps haben, 
steht Ihnen Frau Barbara Kasper unter 089/15 90 36 
87 oder generell unter b.kasper@aev.de zur Verfü-
gung. 

Sommerpause – Wir wünschen Ihnen einen schö-
nen Urlaub! 

Wie in jedem Jahr wird die AeV.info bis im September 
2007 pausieren. Wir melden uns dann wieder mit der 
Oktoberausgabe. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen 
schönen, sonnigen und erholsamen Sommer und freu-
en uns auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit. 
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Einkünfte aus berufständischen 
Versorgungseinrichtungen 

Zum 1.1.2005 wurde die Besteuerung von Altersein-
künften völlig neu geregelt. Ein Bestandteil ist der 
Umstieg auf die so genannte nachgelagerte Besteue-
rung von Renten. Dies führt unter anderem dazu, dass 
in den kommenden 35 Jahren für jeden neuen Rentner-
jahrgang der Besteuerungsanteil der Renten höher 
ausfällt (beginnend bei 50% bis hin zu 100%). Bisher 
wurden Renten lediglich mit ihrem Ertragsanteil be-
steuert, der je nach Renteneintrittsalter um 20% liegt.  

Alterseinkünfte erhalten die Berechtigten unter ande-
rem von berufsständischen Versorgungseinrichtungen 
und von gesetzlichen Rentenversicherungen. Vor Ren-
teneintritt wurden unter Berücksichtigung der Beitrags-
bemessungsgrenzen (BBMG) Beiträge an diese Einrich-
tungen entrichtet. Die Beitragsbemessungsgrenzen 
ergaben sich aus dem Arbeitseinkommen bzw. dem 
Arbeitsentgelt.  

Nicht selten wurden in der Vergangenheit gerade von
Mitgliedern berufständischer Versorgungswerke freiwil-
lig Einzahlungen geleistet, die weit über den Pflichtbei-
trägen nach der für das Jahr maßgebenden BBMG 
lagen. In Einzelfällen führt die neue Besteuerungsvor-
schrift zu einer konfiskatorischen Besteuerung.  

Deshalb können auf Grund einer sogenannten Öffnungs-
klausel in zahlreichen Einzelfällen die Renten aus die-
sen oberhalb der BBMG liegenden Einzahlungen - wie 
bisher - mit dem erheblich günstigeren Ertragsanteil 
(nämlich mit ca. 20% statt 50%) besteuert werden.  
Es wird dann nur der Teil der Rente nachgelagert be-
steuert, der auf den Beitragszahlungen bis zum 
Höchstbeitrag beruht. Der überschießende Teil der 
Rente ist dagegen nur zum wesentlich günstigeren 
Ertragsanteil steuerpflichtig.  

Dazu ist mit der Einkommensteuererklärung ein ent-
sprechender Antrag zu stellen.  
Damit solch ein Antrag Erfolg hat, müssen folgende 
Voraussetzungen erfüllt sein:  
• in einem beliebigen Zeitraum bis zum 31.12.2004  
• insgesamt mindestens 10 Jahre  
• Beiträge oberhalb der BBMG 
• Bescheinigung des Versicherungsträgers  

Bei den Beiträgen kommt es nicht auf den Zeitraum an, 
für den gezahlt wurde, sondern auf den Zeitpunkt der 
Zahlung.  

Der jährliche Höchstbetrag zur gesetzlichen Renten-
versicherung ist auch dann maßgebend, wenn nur für 
einen Teil des Jahres Versicherungspflicht bestand 
oder nicht während des ganzen Jahres Beiträge geleis-
tet wurden.  
Die notwendigen 10 Jahre müssen nicht zusammen 
hängen.  
Die Versicherungsträger müssen den Anteil der laufen-
den Rente, der aus den übersteigenden Beiträgen
resultiert, ermitteln und eine Bescheinigung erstellen.  
Für jedes in Frage kommende Jahr sind alle Beiträge – 
egal ob sie an gesetzliche Rentenversicherung (GRV), 
landwirtschaftliche Alterskasse oder berufständische 
Versorgungswerke gezahlt wurden – zusammen zu 
zählen.   

Die Beiträge bis zum jeweiligen Höchstbetrag sollen 
vorrangig der GRV zugeordnet werden. Bei Beiträgen
an mehrere berufsständische Versorgungseinrichtun-
gen entscheiden Sie selbst über die Zuordnung.  

Beispiel: 
Der Arzt zahlte bis zum 31.12.2004 in insgesamt 15 
Jahren den Höchstbetrag in die GRV und zusätzlich 
5.000 EUR in das Versorgungswerk der Ärzte ein.  
Lösung:  
Grundsätzlich führen sowohl die Rente aus der GRV als 
auch die Rentenzahlungen aus der berufsständischen 
Versorgungseinrichtung zu Einkünften, die nachgela-
gert zu versteuern sind. Da jedoch die Voraussetzun-
gen der Öffnungsklausel erfüllt sind, sollte beantragt 
werden, dass die Rentenzahlungen aus dem Versor-
gungswerk der Ärzte (hier 5.000 EUR) lediglich mit 
dem Ertragsanteil versteuert werden.  

Sofern ab dem 1.1.2005 Beiträge oberhalb der BBMG 
gezahlt werden, besteht für die hieraus resultierenden
Rentenauszahlungen derzeit kein Wahlrecht. Es greift 
zwingend die nachgelagerte Besteuerung. 

Zur Orientierung haben wir für Sie Höchstbeiträge bzw. 
Beitragsbemessungsgrenzen ausgewählter Jahre 
zusammengestellt. Sie können anhand der Höhe ab-
schätzen, ob die Öffnungsklausel bei Ihnen in Frage 
kommen könnte.  
• 2004: 12.051 Euro (61.800 Euro x 19,5 %) 
• 2000: 19.917,60 DM (103.200 DM x 19,3 %) 
• 1990: 12.051 DM  (75.600 DM x 18,7 %) 
• 1980: 12.051 50.400 DM x 18,0 %) 
• 1970: 3.672 DM (21.600 DM x 17,0 %) 
• 1960: 1.428 DM (10.200 DM x 14,0 %) 
(Dr. Kerstin Arnold, Steuerberaterin, Pischel & Kollegen, 
Kerstin.Arnold@Pischel.info) 


